
 

 

Allgemeine Einkaufsbedingungen  

1. Geltung 

1.1 Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten erfolgen ausschließlich 
aufgrund dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, 

die wir mit unseren Lieferanten und Auftragnehmern (nachfolgend jeweils „Lieferant(en)“) 
über die von ihnen angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließen. Sie gelten auch 

für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst 
wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. Diese Einkaufsbedingungen gelten 

nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB. 

1.2 Abweichende Bedingungen des Lieferanten finden keine Anwendung, es sei denn, wir 

haben diesen im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt. Dies gilt auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Einkaufsbedingungen abweichender 
Geschäftsbedingungen des Lieferanten dessen Lieferungen oder Leistungen vorbehaltlos 

annehmen. 

1.3 Individuelle Vereinbarungen mit dem Lieferanten (einschließlich individueller 

Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
Einkaufsbedingungen. Entsprechendes gilt für von diesen Einkaufsbedingungen 

abweichende Angaben in unseren Bestellungen.  

2. Bestellungen und Aufträge 

2.1 Bestellungen und Annahmeerklärungen, Änderungen und sonstige Nebenabreden und 

Vereinbarungen, die vor oder bei Vertragsschluss getroffen werden, bedürfen zu ihrer 

Rechtswirksamkeit der Schriftform (Brief, Telefax, E-Mail, nachfolgend „schriftlich“). 

2.2 Bestellungen sind vom Lieferanten – unter Angabe der Bestellnummer – unverzüglich, 

schriftlich zu bestätigen. Soweit unsere Angebote nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist 

enthalten, halten wir uns hieran zwei (2)  Wochen nach dem Datum des Angebots 
gebunden. Maßgeblich für die rechtzeitige Annahme ist der Zugang der Annahmeerklärung 

bei uns. Bei Abrufaufträgen werden unsere Lieferabrufe verbindlich, wenn der Lieferant 
nicht binnen einer (1) Woche nach Zugang widerspricht; wir haben den Lieferanten im 

Lieferabruf hierauf hinzuweisen. 



2.3 Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der Verpackung jederzeit durch 

schriftliche Mitteilung mit einer Frist von mindestens zehn (10) Kalendertagen vor dem 
vereinbarten Liefertermin zu ändern. Gleiches gilt für Änderungen von Produkt-

spezifikationen, soweit diese im Rahmen des normalen Produktionsprozesses des 
Lieferanten ohne erheblichen Zusatzaufwand umgesetzt werden können, wobei in diesen 

Fällen die Anzeigefrist nach dem vorstehenden Satz mindestens ein (1) Monat beträgt. Wir 
werden dem Lieferanten die jeweils durch die Änderung entstehenden, nachgewiesenen 
und angemessenen Mehrkosten erstatten. Haben solche Änderungen 

Lieferverzögerungen zur Folge, die sich nicht im normalen Produktions- und 
Geschäftsbetrieb des Lieferanten mit zumutbaren Anstrengungen vermeiden lassen, 

verschiebt sich der ursprünglich vereinbarte Liefertermin entsprechend. Der Lieferant wird 
uns die von ihm bei sorgfältiger Einschätzung zu erwartenden Mehrkosten oder 

Lieferverzögerungen rechtzeitig vor dem Liefertermin, mindestens jedoch innerhalb von 
sieben (7) Werktagen nach Zugang unserer Mitteilung gemäß Satz 1 schriftlich anzeigen. 

2.4 Wir sind berechtigt, jederzeit durch schriftliche Erklärung unter Angabe des Grundes vom 
Vertrag zurückzutreten, wenn 

(a) wir die bestellten Produkte in unserem Geschäftsbetrieb aufgrund von nach 

Vertragsschluss eingetretenen, vom Lieferanten zu vertretenen Umständen (wie zB 
die fehlende Einhaltung von gesetzlichen Anforderungen) nicht mehr oder nur mit 

erheblichen Aufwendungen verwenden können oder 

(b) die Vermögensverhältnisse des Lieferanten sich nach Vertragsschluss derart 
verschlechtern, dass mit einer vertragsgemäßen Lieferung nicht zu rechnen ist. 

3. Lieferzeit und Lieferung, Gefahrübergang 

3.1 Die von uns in der Bestellung angegebene oder sonst nach diesen Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen maßgebliche Lieferzeit (Liefertermin oder -frist) ist bindend. 

Maßgebend für die Einhaltung des Termins oder der Frist ist die termin- bzw. fristgerechte 
Lieferung. Vorab- und Teillieferungen/-leistungen sind nur mit unserer Zustimmung 

zulässig und als solche in den Versanddokumenten zu kennzeichnen. 

3.2 Der Lieferant hat uns erkennbare Liefer- und Leistungsverzögerungen unter Angabe der 

Gründe und der voraussichtlichen Dauer unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

3.3 Lässt sich der Tag, an dem die Lieferung spätestens zu erfolgen hat, aufgrund des 
Vertrages bestimmen, so kommt der Lieferant mit Ablauf dieses Tages in Verzug, ohne 

dass es hierfür einer Mahnung unsererseits bedarf. Im Falle des Lieferverzugs stehen uns 



uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu, wobei wir erst nach fruchtlosem Ablauf 

einer angemessenen Nachfrist ein Rücktrittsrecht ausüben oder Ansprüche auf 
Schadensersatz statt der Leistung geltend machen können. 

3.4 Wir sind im Falle des Verzugs des Lieferanten berechtigt, nach vorheriger schriftlicher 

Androhung gegenüber dem Lieferanten, für jede angefangene Woche des Lieferverzugs 
eine Vertragsstrafe iHv 0,5 %, maximal 5 %, des jeweiligen Auftragswerts zu verlangen. 

Die Vertragsstrafe ist auf den vom Lieferanten zu ersetzenden Verzugsschaden 
anzurechnen.  

3.5 Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst auf uns über, wenn 
uns die Ware an dem vereinbarten Bestimmungsort übergeben wird. 

4. Warenkennzeichnung, Verpackung, Erfüllungsort 

4.1 Waren sind gemäß unseren Anweisungen ordnungsgemäß und sachgerecht zu verpacken 
und zu kennzeichnen. Soweit der Lieferant zur Rücknahme von Transportverpackungen 

nach Maßgabe der deutschen Verpackungsverordnung oder ausländischer Bestimmungen 
verpflichtet ist, hat er die Verpackung auf eigene Kosten unserem Sitz (Ziffer 5.3) 
abzuholen. 

4.2 Jeder Warenlieferung ist ein Lieferschein beizufügen, der unsere Bestellnummer und die 
Bezeichnung des Inhalts der Lieferung nach unserer/en Artikelnummer(n) (sofern in der 

Bestellung angegeben), Art und Menge angibt. 

4.3 Warenlieferungen erfolgen „DDP Traunreut" (INCOTERMS 2020). Bei Lieferungen mit 
Montage- und/oder Installationspflicht des Lieferanten erfolgen Gefahrübergang und 

Lieferung erst mit vollständiger, in einem schriftlichen Protokoll dokumentierter Montage 
und/oder Installation. Bei gesetzlich vorgesehener oder vereinbarter Abnahme erfolgen 

Gefahrübergang und Leistung erst mit vertragsgemäßer Leistungserbringung und 
Abnahme; der Abnahme steht es gleich, wenn wir die Leistung nicht abnehmen, obwohl 

wir hierzu verpflichtet sind. Soweit nicht anders vereinbart, haben wir bei gesetzlich 
vorgesehener oder vereinbarter Abnahme die abnahmereife Leistung binnen 15 Tagen 

nach Vollendung abzunehmen. 

5. Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsangaben 

5.1 Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Soweit nicht anders vereinbart, 

verstehen sie sich „DDP Traunreut“ (INCOTERMS 2020) 



5.2 Soweit nicht anders vereinbart, schließen die Preise sämtliche Aufwendungen im 

Zusammenhang mit den vom Lieferanten zu erbringenden Lieferungen und Leistungen ein, 
insbesondere auch die Kosten für eventuelle Prüfungen, Abnahmen, Dokumentationen und 

Erstellung von technischen Unterlagen, Verpackung, Transport, Zoll- und 
Grenzabfertigungsgebühren und Versicherung. Soweit nach der getroffenen Vereinbarung 

der Preis die Verpackung nicht einschließt und die Vergütung für die – nicht nur leihweise 
zur Verfügung gestellte – Verpackung nicht ausdrücklich bestimmt ist, ist diese zum 
nachgewiesenen Selbstkostenpreis zu berechnen. Auf unser Verlangen hat der Lieferant 

die Verpackung auf seine Kosten zurückzunehmen. 

5.3 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir den Kaufpreis ab Lieferung der Ware 

sowie Erhalt einer vertragsgemäßen Rechnung innerhalb von 14 Tagen mit 3 % Skonto 
oder innerhalb von 60 Tagen netto. Für die Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten 

Zahlungen genügt der Eingang unseres Überweisungsauftrages bei unserer Bank. 

5.4 In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rechnungen sind unsere 
Bestellnummer, die Artikel-Nr., Liefermenge und Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine 

oder mehrere dieser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen unseres normalen 
Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns verzögern, verlängern sich die in Ziffer 3.3 

genannten Zahlungsfristen um den Zeitraum der Verzögerung.  

5.5 Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen i.H.v. fünf (5) Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz gem. § 247 BGB. 

6. Eigentumsübergang, Verarbeitung gelieferter Ware vor Eigentumsübergang  

Eigentumsvorbehalte des Lieferanten gelten nur, soweit sie sich auf unsere 

Zahlungsverpflichtung für die jeweiligen Produkte beziehen, an denen der Lieferant sich 
das Eigentum vorbehält. Soweit im Einzelfall ein Eigentumsvorbehalt für die gelieferte Ware 
vereinbart ist, geht das Eigentum spätestens mit Bezahlung dieser Ware auf uns über. 

Insbes. sind erweiterte oder verlängerte Eigentumsvorbehalte unzulässig. 

7. Qualitätsanforderungen, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 

7.1 Der Lieferant hat für seine Lieferungen und sonstigen Leistungen in eigener Verantwortung 
unbeschadet weiterer Pflichten den aktuellen Stand der Technik und die vereinbarten 
technischen Daten und Spezifikationen einzuhalten. 

7.2 Der Lieferant hat sämtliche im Zusammenhang mit der Lieferung und sonstigen Leistung 
anwendbaren nationalen, europäischen und internationalen Rechtsvorschriften, 



insbesondere hinsichtlich Umweltschutz, Gesundheit und Arbeitssicherheit (einschließlich 

etwaiger Mindestlohngesetze), Produktsicherheit, Antikorruption, Antiterrorismus und 
Datenschutz, in der jeweils aktuellen Fassung auf eigene Kosten einzuhalten. 

Insbesondere hat der Lieferant auf eigene Kosten die Anforderungen nach der 
europäischen REACH-Verordnung 2006/1907/EG (nachfolgend „REACH“) in der jeweils 

aktuellen Fassung einzuhalten. Der Lieferant hat die Verkehrsfähigkeit der Ware unter 
REACH zu gewährleisten. Erforderliche Informationen und Dokumentationen (z.B. 
Sicherheitsdatenblätter) hat er uns stets aktuell zukommen zu lassen. 

8. Gewährleistung 

8.1 Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche zu. Die 

Gewährleistungsfrist beträgt jedoch abweichend hiervon 36 Monate. 

8.2 Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn wir sie dem 
Lieferanten innerhalb von vierzehn (14) Tagen seit Eingang der Ware bei uns mitteilen. 

Versteckte Sachmängel sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn die Mitteilung innerhalb 
von sieben (7) Tagen nach Entdeckung an den Lieferanten erfolgt. 

8.3 Vor der Feststellung von Mängeln etwa erfolgte Zahlungen auf den vereinbarten Preis oder 

eine Abnahme der Ware durch einen Beauftragten von uns beim Lieferanten stellen keine 
Anerkennung der Mängelfreiheit der Ware dar und entbinden den Lieferanten nicht von 

seiner Mängelhaftung. 

8.4 Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern oder Proben verzichten wir 

nicht auf Gewährleistungsansprüche. 

8.5 Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim Lieferanten ist die Verjährung 
von Gewährleistungsansprüchen gehemmt, bis der Lieferant unsere Ansprüche ablehnt 

oder den Mangel für beseitigt erklärt oder sonst die Fortsetzung von Verhandlungen über 
unsere Ansprüche verweigert. Bei Ersatzlieferung und Mängelbeseitigung beginnt die 

Gewährleistungsfrist für ersetzte und nachgebesserte Teile erneut, es sei denn, wir 
mussten nach dem Verhalten des Lieferanten davon ausgehen, dass dieser sich nicht zu 

der Maßnahme verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung nur 
aus Kulanzgründen oder ähnlichen Gründen vornahm. 

8.6 Wir haben das Recht, nach entsprechender Vorankündigung zu den üblichen 

Betriebszeiten den Zutritt zu den Fertigungsstätten des Lieferanten und ggf. dessen 
Unterlieferanten zu verlangen, um die Ware oder Leistung dort auf Mängelfreiheit zu 

überprüfen; dies schließt die Überprüfung der Verwendung von geeignetem Material und 



des Einsatzes der erforderlichen Fachkräfte ein. Der Lieferant hat jede zu diesem Zweck 

erforderliche Auskunft zu erteilen und die betreffenden Unterlagen zur Einsicht vorzulegen. 
Soweit dies erforderlich ist, um Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse des Lieferanten oder 

seines Unterlieferanten zu schützen und aus diesem Grund vom Lieferanten gewünscht 
wird, haben solche Prüfungen durch einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten zu 

erfolgen, der keine Informationen zu Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen an uns 
weiterleiten darf. Inspektionen erfolgen ohne rechtliche Wirkung für eine etwaige förmliche 
Abnahme der Lieferungen und Leistungen. 

9. Produkthaftung 

9.1 Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, wird er uns insoweit von 

Ansprüchen Dritter freistellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und 
Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

9.2 Der Lieferant haftet im Falle eines erforderlichen und/oder behördlich angeordneten 

Rückrufs oder sonstiger zur Abwehr von Gefahren für Personen oder Sachen Dritter 
erforderlicher Maßnahmen für sämtliche uns durch den Rückruf oder die sonstige 

Maßnahme entstehenden Aufwendungen, Kosten und Schäden und stellt uns von 
entsprechenden Ansprüchen Dritter frei, soweit der Rückruf oder die sonstige Maßnahme 

darauf beruht, dass die gelieferte Ware und/oder Verpackung oder Leistung nicht 
vertragsgemäß ist, insbesondere nicht den vereinbarten Spezifikationen oder vertraglichen 

Zusicherungen entspricht oder Produktfehler aufweist, es sei denn, der Lieferant ist hierfür 
nicht verantwortlich. Weitergehende Ansprüche unsererseits bleiben unberührt. 

9.3 Vorbehaltlich weiterer Pflichten wird der Lieferant uns unverzüglich unterrichten, wenn im 

Hinblick auf die gelieferte Ware oder erbrachte Leistung konkrete Umstände bekannt 
werden, die einen Rückruf oder eine sonstige Maßnahme gemäß vorstehender Regelung 

in Ziffer 11.2 durch uns oder den Lieferanten erforderlich machen und/oder eine relevante 
Gefahr von Produkthaftungsfällen begründen. Die Vertragspartner werden sich um eine 

Abstimmung über das weitere Vorgehen bemühen, wobei wir das Letztentscheidungsrecht 
über die Durchführung einer freiwilligen Rückrufaktion haben. Etwaige gesetzliche 

Meldepflichten der Vertragspartner bleiben unberührt. 

9.4 Der Lieferant ist verpflichtet, mindestens für die Dauer der Geschäftsbeziehung auf eigene 
Kosten hinsichtlich seiner Lieferungen und Leistungen eine Haftpflichtversicherung, 

einschließlich Produkthaftpflichtversicherung und Rückrufkostenversicherung, in 
angemessener Höhe zu unterhalten, für die Produkthaftpflichtversicherung mindestens 

EUR 5 Millionen für Personenschäden und Sachschäden (einschließlich reiner 
Vermögensschäden) je Schadensereignis und einer jährlichen Höchstersatzleistung von 



mindestens EUR 10 Millionen und für die Rückrufkostenversicherung mindestens EUR 5 

Millionen pro Versicherungsfall und pro Versicherungsjahr. Die Versicherungspolicen sind 
uns auf Verlangen in Kopie zu übermitteln. 

10. Schutzrechte 

10.1 Der Lieferant räumt uns an allen schutzrechtsfähigen Lieferungen das nicht 
ausschließliche, zeitlich und räumlich unbeschränkte, unwiderrufliche und übertragbare 

Nutzungsrecht ein, um diese in andere Produkte zu integrieren, zu vertreiben und öffentlich 
im Internet zugänglich zu machen. Dazu gehört insbesondere das Recht, die Lieferung 

oder Leistung zum Zwecke der Integration zu ändern, zu bearbeiten oder andere 
Umgestaltungen vorzunehmen und die Lieferung oder Leistung im Original oder in 

geänderter, bearbeiteter oder umgestalteter Form zu vertreiben. 

10.2 Der Lieferant stellt uns von allen Ansprüchen Dritter, die sich bei vertragsgemäßer 
Verwendung der Lieferung oder Leistung aus der Verletzung von Patenten, Urheber-, 

Design-, Marken-, Namensrechten und anderen gewerblichen Schutzrechten sowie 
Schutzrechtsanmeldungen (nachfolgend „Schutzrechte“) ergeben, frei, es sei denn, er hat 

den Rechtsverstoß nicht zu vertreten. Entsprechendes gilt für alle Aufwendungen, die uns 
im Zusammenhang mit einer solchen Inanspruchnahme durch einen Dritten 

notwendigerweise erwachsen, insbesondere für die Kosten der Rechtsverteidigung. Weiter 
wird der Lieferant nach seiner Wahl und auf seine Kosten entweder die Lieferung oder 

Leistung ändern oder ersetzen, so dass sie das Schutzrecht nicht mehr verletzt, aber im 
Wesentlichen den vereinbarten Funktions- und Leistungsmerkmalen in für uns zumutbarer 
Weise entspricht, oder uns von Lizenzgebühren für die Nutzung der Lieferung oder 

Leistung gegenüber den Schutzrechtsinhabern freistellen, soweit dies für uns zumutbar ist. 
Ferner hat der Lieferant im Falle seiner Haftung gemäß dieser Ziffer 10.2 für sämtliche uns 

entstehenden Folgeschäden, insbesondere infolge von Lieferengpässen und 
Produktionsstörungen, einzustehen. Weitere Rechte wegen Schutzrechtsverletzungen des 

Lieferanten bleiben unberührt. 

10.3 Der Lieferant darf mit von uns stammenden Kenntnissen der Betriebsmitteln (z.B. Designs, 

Zeichnungen, Spezifikationen), die Schutzrechte oder geheime technische Kenntnisse 
oder Herstellungsverfahren von uns enthalten, hergestellte Waren, erbrachte 
Dienstleistungen oder sonstige Arbeiten nur zur Vertragserfüllung mit uns benutzen.  

11. Geheimhaltung 

11.1 Der Lieferant ist verpflichtet, alle nicht offenkundigen, kaufmännischen und technischen 
Einzelheiten, die ihm durch die Geschäftsbeziehung mit uns bekannt werden, sowie die 



Geschäftsbeziehung als solche als Geschäftsgeheimnis zu behandeln und hierüber 

Stillschweigen zu bewahren. Diese Geheimhaltungsverpflichtung bleibt auch nach 
Vertragsbeendigung bestehen. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht für solche 

Einzelheiten, die (i) ohne Rechtsbruch allgemein bekannt sind oder bekannt werden, (ii) 
dem Lieferanten bei Vertragsschluss bereits bekannt sind oder (iii) die ihm von Dritten ohne 

Verletzung einer Geheimhaltungspflicht bekannt gegeben werden. 

11.2 Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf der Lieferant in Werbematerial, 
Broschüren, etc. nicht auf die Geschäftsverbindung hinweisen und für uns gefertigte 

Liefergegenstände nicht ausstellen. 

11.3 Der Lieferant wird seine Unterlieferanten entsprechend dieser Ziffer 11 verpflichten. 

12. Zurückbehaltungsrecht, Aufrechnung, Abtretung 

12.1 Der Lieferant darf im Hinblick auf die Warenlieferung oder Leistungserbringung ein 
Zurückbehaltungsrecht nur geltend machen, soweit es auf unbestrittenen oder rechtskräftig 

festgestellten Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis beruht. 

12.2 Eine Aufrechnung des Lieferanten ist nur zulässig, soweit seine Gegenforderung 
unbestritten, entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt ist. 

12.3 Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem Vertragsverhältnis an Dritte 
abzutreten. Dies gilt nicht, soweit es sich um Geldforderungen handelt. 

13. Einhaltung von Gesetzen 

13.1 Der Lieferant ist verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis die jeweils für 
ihn maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Dies betrifft insbesondere 

Antikorruptions- und Geldwäschegesetze sowie kartellrechtliche, arbeits- und 
umweltschutzrechtliche Vorschriften. 

13.2 Der Lieferant wird sicherstellen, dass die von ihm gelieferten Produkte allen maßgeblichen 

Anforderungen an das Inverkehrbringen in der Europäischen Union und im Europäischen 
Wirtschaftsraum genügen. Er hat uns die Konformität auf Verlangen durch Vorlage 

geeigneter Dokumente nachzuweisen. 

13.3 Der Lieferant wird zumutbare Anstrengungen unternehmen, um die Einhaltung der in dieser 

Ziffer 13 enthaltenen, den Lieferanten treffenden Verpflichtungen durch seine 
Unterlieferanten sicherzustellen. 



14. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 

14.1 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche zwischen uns und dem Lieferanten 
entstehenden Streitigkeiten, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist unser Sitz, sofern der 
Lieferant Kaufmann ist oder seinen Geschäftssitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland 

hat. Wir sind jedoch berechtigt, den Lieferanten an jedem anderen gesetzlichen 
Gerichtsstand zu verklagen. Gesetzliche Regelungen über ausschließliche 

Zuständigkeiten bleiben unberührt. 

14.2 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Lieferanten gilt ausschließlich das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 

 

Stand: Dezember 2022 
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